
Charta EureWelcome 
 
Diese Einrichtung beteiligt sich an einer Initiative zur grenzüberschreitenden 
Verbesserung der Mobilität durch den Abbau von jeglichen Barrieren.  
 
Im Sinne der Förderung von Chancengleichheit und gleichberechtigter Teilhabe 
anerkennt diese Einrichtung den Anspruch ALLER Menschen, mit oder ohne 
Behinderung, auf barrierefreien Zugang zu Gebäuden und Veranstaltungsorten. 
 
In dieser Einrichtung werden eventuelle bauliche Hindernisse durch besondere 
Aufmerksamkeit und Zuvorkommenheit kompensiert. 
 
Mit der Unterzeichnung dieser Charta engagiert (verpflichtet) sich die Leitung dieser 
Einrichtung zur konsequenten Beachtung der folgenden Maßnahmen und erhält das 
LABEL EureWelcome: 
 
1. Immer wenn die Umstände es erlauben, wird die Zugänglichkeit dieser Einrichtung 
durch die Beseitigung oder Reduzierung baulicher Barrieren verbessert. Angestrebt 
wird die Konformität mit lokalen, nationalen und internationalen Zugänglichkeits-
Standards. 
 
2. In dieser Einrichtung werden kleinere Hindernisse weggeräumt oder ihre 
Anordnung (Disposition) verändert, um dadurch die individuelle Mobilität in 
punktuellen Situationen zu verbessern. 
 
3. In dieser Einrichtung haben ALLE Besucher, mit oder ohne Behinderung, einen 
gleichberechtigten, unverminderten Anspruch auf die angebotenen Leistungen. Die 
Mitarbeiter dieser Einrichtung lehnen jegliche Diskriminierung gegenüber ihren 
Besuchern ab. 
 
4. Alle Mitarbeiter dieser Einrichtung verpflichten sich zu einem respektvollen, 
zuvorkommenden und hilfsbereiten Umgang mit ALLEN Besuchern, mit oder ohne 
Behinderung. 
 
5. In dieser Einrichtung sind Menschen mit Behinderung willkommen, und die 
Mitarbeiter stehen ihnen für kleinere Hilfestellungen gerne zur Verfügung. 
 
6. Die Leitung dieser Einrichtung erwartet von ihren Mitarbeitern einen 
zuvorkommenden Empfang  und Umgang mit Besuchern mit speziellen Bedürfnissen. 
Assistenz-Hunde für Menschen mit Behinderungen sind hier zugelassen. 
 
Das Label EureWelcome bleibt Eigentum der ausstellenden Instanz und kann 
jederzeit entzogen werden, wenn die ganze oder teilweise Einhaltung oben 
genannter Bedingungen nicht mehr gewährleistet ist. 
 


